
7. Kurseinheit 

Nichtvermögens-

delikte 



Wiederholungsfragen:

A. Was versteht man unter der „Ehre“?

B. Wie definiert man „beleidigen“?

C. Wie ist das systematische Verhältnis der §§ 185, 186, 

187?

D. Welchen besonderen Rechtfertigungsgrund gibt es im 

vierzehnten Abschnitt?

E. Wo prüft man die „Nichterweislichkeit der Wahrheit“ bei 

§ 186?
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Schutz der Privatsphäre:

Hausrecht persönlicher Geheimbereich

§ 123 (§§ 201 ff )

Beachte allgemein:

- Kleinbuchstaben zeigen immer an, dass die Norm 

nachträglich eingeführt wurde; grds. um 

Strafbarkeitslücken zu schließen

- Merkmale wie „widerrechtlich“ oder „unbefugt“ sind 

manchmal schwer zuzuordnen
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Tatbestandsmerkmale?

„Unbefugt“ „Widerrechtlich“ „Ohne Befugnis“

Beschreibt der Tatbestand ohne den Begriff hinreichend 

ein strafwürdiges Verhalten?

Ja Nein

Allgemeines Deliktsmerkmal Tatbestandsmerkmal

(Überflüssiger Hinweis)

(Z.B. §§ 123, 201 ff, § 324) (Z.B. §§ 132, 132a, 242)
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Prüfungsaufbau des Hausfriedensbruchs (§ 123):

I. Tatbestand

1.Objektiver Tatbestand

a) Wohnung, Geschäftsraum, befriedetes Besitztum…

b) Eindringen oder trotz Aufforderung nicht entfernen

2. Subjektiver Tatbestand

Vorsatz

II. Rechtswidrigkeit

III. Schuld

(Beachte: § 124)
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Zum Hausfriedensbruch:

A. Eindringen ist das Hineingelangen ohne oder gegen den 

Willen des Berechtigten 

(sofern es mit dem Willen erfolgt, liegt ein 

tatbestandsausschließendes Einverständnis vor)

B. Umstritten ist, ob auch ein Eindringen durch Unterlassen 

möglich ist

E.A. (-)

Arg. - Der Begriff des Eindringen ist aktiv geprägt

A.A: (+)

Arg. - Allgemeine Dogmatik
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Zur Abgrenzung:

Tatbestandsausschließendes Rechtfertigende

Einverständnis Einwilligung

- Lässt bereits den Tatbestand - Tatbestand liegt vor,

entfallen nur Rechtfertigung

- Muss nicht erklärt werden - Muss erklärt werden

- Täuschungsbedingte Willens- - Muss ernstlich und

mängel sind unbeachtlich und frei von 

Willensmängeln sein
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Urkundsdelikte (§§ 267ff, 348):

A. Urkundsdelikte sind sehr examensrelevant, aber auch 

relativ anspruchsvoll

B. Schutzgut der Urkundsdelikte ist der Beweisverkehr als 

Teil des Rechtsverkehrs

(Grds. ist somit Träger die Allgemeinheit; Ausn. § 274)

C. Zentrale Bedeutung hat der Begriff „Urkunde“:

Urkunde ist jede fest verkörperte Gedankenerklärung die 

objektiv geeignet und subjektiv bestimmt ist, im Rechts-

verkehr Beweis zu erbringen und die ihren Aussteller 

erkennen lässt, der für den Inhalt einstehen will.
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Urkunde:

Verkörperte Zum Beweis im Aussteller mit

Gedanken- Rechtsverkehr Einstandswille

erklärung geeignet und erkennbar

bestimmt

Perpetuierungs- Beweisfunktion Garantie-

funktion funktion
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Zu den einzelnen Punkten:

A. Fest verkörperte Gedankenerklärung

- Gedanklicher Inhalt (≠ bloßes Augenscheinsobjekt)

- Optisch-visuell wahrnehmbar (≠ zB Tonbänder, CDs) 

- Fest verkörpert (≠ zB E-Mail)   

B. Zum Beweis im Rechtsverkehr geeignet und bestimmt

- Objektive Eignung ( ≠ bei offensichtlich nichtigen Urk.)

- Subjektive Bestimmung
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C. Aussteller mit Einstandswille erkennbar

- Aussteller ist nicht, wer die Urkunde körperlich 

hervorbringt, sondern, wer sich ihren Inhalt geistig  

zurechnen lassen muss („Geistigkeitstheorie“)

- Es genügt, wenn sich der Aussteller aus den Umständen 

ergibt 

- (-), wenn

a) offen anonym (gar nicht unterschrieben oder nur 

mit einem Phantasienamen)

b) verdeckt anonym (unleserliche Unterschrift oder 

„Allerweltsname“)
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Besondere Fälle: Sind dies Urkunden?

- Entwurf

(-), jedenfalls keine Beweisbestimmung

- Vordruck (Blankett)

(-), erst mit dem Ausfüllen wird es eine Urkunde

- Einfache Abschrift

(-), keine eigenständige Erklärung

- Beglaubigte Abschrift

(+), als zusammengesetzte Urkunde

- Durchschrift

(+), jeweils eigenständige Gedankenerklärung
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Prüfungsaufbau der Urkundenfälschung (§ 267):

I. Tatbestand

1.Objektiver Tatbestand

a) Unechte Urkunde herstellen oder

b) Echte Urkunde verfälschen oder

c) Unechte oder verfälschte Urkunde gebrauchen

2. Subjektiver Tatbestand

a) Vorsatz

b) Täuschungsabsicht (nach hM genügt 2. Grad)

II. Rechtswidrigkeit

III. Schuld

(Beachte: RB und QTB in § 267 Abs. 3, 4)
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Zu den einzelnen Merkmalen:

A. Unecht

Eine Urkunde ist unecht, wenn sie nicht von dem stammt, 

der als ihr Aussteller bezeichnet ist

B. Herstellen

Hergestellt ist die Urkunde, wenn sie erstmals so alle 

Merkmale der Urkunde aufweist

C. Verfälschen

Änderung des gedanklichen Inhalts, so dass der unrichtige 

Eindruck entsteht, dass der ursprüngliche Aussteller die 

Erklärung mit dem geänderten Inhalt abgegeben hat
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D. Gebrauchen

Gebraucht ist eine Urkunde, wenn sie so der sinnlichen 

Wahrnehmung zugänglich gemacht wird, dass die 

Möglichkeit der Kenntnisnahme besteht
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Fall 8:

Vorbemerkungen:

- Um nichts zu übersehen, empfiehlt es sich hier die einzelnen 

„Arbeitsschritte“ chronologisch aufzuarbeiten

Strafbarkeit des A

A. Das Überkleben der Namensangaben

I. § 267 Abs. 1, 2. Var. 

1. Tatbestand

a) Objektiver Tatbestand

aa) Urkunde?

(1) Ohne Berücksichtigung der Absenderkennung 

= Fernkopie
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Problem: Ist eine Fotokopie eine Urkunde?

E.A. stets (+)

Arg. - Umfassender Schutz des Beweisverkehrs

A.A. stets (-)

Arg. - Keine eigenständige Erklärung, sondern bloße 

Reproduktion einer schon vorhandenen Erklärung

- Fotokopie fehlt die Beweisbestimmung

- Kein Aussteller will wegen der leichten 

Manipulierbarkeit dafür einstehen

H.M. Nur (+), wenn „täuschend echt“ (also (-), wenn als 

Kopie erkennbar

Arg. - Unterscheidung ist bei hoher Qualität kaum möglich

- Dann überwiegt das Schutzinteresse des Beweisverk.
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(1) Mit Berücksichtigung der Absenderkennung 

(als zusammengesetzte Urkunde)

Problem: Ist ein Fax eine Urkunde?

E.A. stets (+)

Arg. - Ein Fax ist ein für den Empfänger bestimmtes 

Original

- Garantiefunktion ist durch Absenderkennung 

gegeben

H.M. (-)

- Ein Fax ist eine bloße Fernkopie und als solche 

auch stets erkennbar

(Nach einer dritten Auffassung soll danach differenziert werden, ob 

eine eigenständige Erklärung übermittelt wird oder das Fax als 

bloße Fernkopie dient)
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=> Das Fax ist keine Urkunde

=> § 267 Abs. 1, 2. Var. (-)

II. § 267 Abs. 1, 1. Var. 

(-), eine Collage ist keine Urkunde; ihr fehlt bereits die 

objektive Beweiseignung

B. Das Anfertigen der Zwischenkopie und deren 

Faxübermittlung 

I.  § 267 Abs. 1, 1. Var. 

(-), die Zwischenkopie ist eine bloße Fotokopie und als 

solche auch wieder klar erkennbar

II. § 267 Abs. 1, 3. Var. (-), da keine Urkunde
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III.  § 268 Abs. 1, Nr. 1, 1. Var. 

1. Tatbestand

a) Objektiver Tatbestand

aa) Technische Aufzeichnung (§ 268 Abs. 2)

Problem: Ist eine Fotokopie eine technische 

Aufzeichnung?

E.A. (+)

Arg. - Kopiergerät ist ein technisches Gerät

H.M. (-)

Arg. - Fotokopie wird nicht von dem Gerät 

selbsttätig bewirkt iSv § 268 Abs. 2

=> Keine technische Aufzeichnung

=> § 268 Abs. 1, Nr. 1, 1. Var. (-) 
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(IV. § 281 (-), findet nur bei echten Urkunden Anwendung)

Ergebnis:

A ist straffrei.

7. Kurseinheit

NVD



Ergänzungsfälle zum Herstellen unechter Urkunden:

1. Fall:

Der erkrankte R bittet seinen Nachbarn A für ihn sein repariertes 

Auto von der Werkstatt abzuholen. Als A den Empfang des Autos 

quittieren soll, unterschreibt er mit dem Namen des R. Hat A 

eine unechte Urkunde hergestellt?

§ 267 Abs. 1, 1. Var (-), da R den A mit der Abholung 

beauftragt hat, muss er sich die Erklärung des A zurechnen 

lassen (Geistigkeitstheorie). Somit ist die Urkunde echt.

(Beachte: Das ist nicht möglich bei höchstpersönlichen 

Rechtsgeschäften)
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2. Fall:

Valentin Völler ist ein vermögender Mann. Sein Sohn heißt 

Vincent Valentin Völler. Er unterschreibt einen Wechsel mit dem 

Namen Valentin Völler. Er lässt bewusst seinen ersten 

Vornahmen weg, um den Eindruck zu vermitteln, er sei sein 

Vater. Hat er eine unechte Urkunde hergestellt?

§ 267 Abs. 1, 1. Var (+), da er trotz des richtigen Namens 

über seine Identität täuscht

(Beachte: § 267 setzt immer eine Identitätstäuschung voraus, 

eine bloße Namenstäuschung genügt dagegen nicht)
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Ende


